
1 Strafprozeßordnung — StPO

Beweismittel in der gesetzlich vorgeschrie
benen Form zu beweisen.
(2) Kein Beweismittel hat eine im voraus 
festgelegte Beweiskraft Das Geständnis des 
Beschuldigten oder des Angeklagten befreit 
das Gericht, den Staatsanwalt und die Un
tersuchungsorgane nicht von der Pflicht zur 
allseitigen und unvoreingenommenen Fest
stellung der Wahrheit im Strafverfahren.

§24
Beweismittel
(1) Im Strafverfahren sind folgende Be
weismittel zulässig:
1. Zeugenaussagen und Aussagen sachver

ständiger Zeugen;
2. Sachverständigengutachten;
3. Aussagen von Beschuldigten und Ange

klagten ;
4. Beweisgegenstände und Aufzeichnun

gen.
(2) Beweismittel sind auch Aussagen von 
Vertretern der Kollektive, soweit sie die 
Mitteilung von Tatsachen zum Inhalt ha
ben.

Vorbemerkung: Vgl. auch Ziff. III.3. derRL 
des Plenums des OG zu Fragen der gericht
lichen Beweisaufnahme und Wahrheitsfin
dung im sozialistischen Strafprozeß (ab- 
gedr. als Anm. nach § 225 StPO).

Zeugenaussagen und Aussagen 
sachverständiger Zeugen

§25
Aussagepflicht
Der Zeuge ist zur Aussage vor dem Gericht, 
dem Staatsanwalt und den Untersuchungs
organen verpflichtet Er hat diese Organe 
bei der Erforschung der Wahrheit im Straf
verfahren zu unterstützen.

Recht zur Aussageverweigerung 
§26
(1) Zur Verweigerung der Aussage sind be
rechtigt:
1. der Ehegatte des Beschuldigten oder An

geklagten ;
2. die Geschwister des Beschuldigten oder 

Angeklagten;
3. Personen, die mit dem Beschuldigten 

oder dem Angeklagten in gerader Linie 
verwandt oder durch Aufnahme an Kin
des Statt verbunden sind.

Dieses Recht besteht nicht, soweit nach dem 
Strafgesetz Anzeige zu erstatten ist.

Anmerkung: Vgl. § 225 StGB.

(2) Diese Personen sind vor jeder Verneh
mung über ihr Recht zur Verweigerung der 
Aussage zu belehren. Sie können den Ver
zicht auf dieses Recht auch während der 
Vernehmung widerrufen.

§27
(1) Zur Verweigerung der Aussage sind be
rechtigt:
1. Geistliche über das, was ihnen bei der 

Ausübung der Seelsorge anvertraut wor
den oder bekannt geworden ist;

2. Rechtsanwälte, Notare, Ärzte, Zahn
ärzte, Psychologen, Apotheker und Heb
ammen sowie deren Mitarbeiter über 
das, was ihnen bei der Ausübung ihres 
Berufes oder ihrer Tätigkeit anvertraut 
worden oder bekannt geworden ist. 
Dieses Recht besteht nicht, soweit nach 
dem Strafgesetz Anzeige zu erstatten 
ist.

Anmerkung: Vgl. Anm. zu § 26 Abs. 1 StPO

(2) Rechtsanwälte, Notare, Ärzte, Zahnärzte, 
Psychologen, Apotheker und Hebammen 
sowie deren Mitarbeiter dürfen die Aussage 
nicht verweigern, wenn sie von der Ver
pflichtung zur Verschwiegenheit befreit 
sind.
(3) Für das Recht der Abgeordneten der 
Volkskammer, die Aussage zu verweigern, 
gilt die Verfassung der Deutschen Demo
kratischen Republik. Für das Recht der 
Abgeordneten der örtlichen Volksvertre
tungen, die Aussage zu verweigern, gilt § 18 
Abs. 4 des Gesetzes vom 12. Juli 1973 über 
die örtlichen Volksvertretungen und ihre 
Organe in der Deutschen Demokratischen 
Republik (GBl. I Nr. 32 S. 313).

Anmerkung: Vgl. Art. 60 Abs. 2 Verf.

(4) Jeder Zeuge kann die Aussage über sol
che Fragen verweigern, deren Beantwor
tung ihm oder einem der im § 26 Abs. 1 Zif
fern 1 bis 3 bezeichneten Angehörigen die 
Gefahr strafrechtlicher Verfolgung zuzie
hen würde. Bezüglich der Angehörigen gilt 
dieses Recht nicht, soweit nach dem Straf
gesetz Anzeige zu erstatten ist.
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